
  
 

SAMTGEMEINDE LÜCHOW (WENDLAND) 
Der Samtgemeindebürgermeister 
- Az.: (3) 233000SG:FF Lensian - 

 Lüchow (Wendland), 10.08.2011 

Sachbearbeiter/in: Herr Kehbein 

 

 

Sitzungsvorlage Nr. 049/2011 SG 
 
 

Übernahme der Kosten für die Vermessung des Flurstückes 50, Flur 3, 
Gemarkung Wustrow (Wendland) 

 
 

An den  beraten am: 
 
Brandschutzausschuss  23.08.2011 
   

 
Samtgemeindeausschuss  31.08.2011 
   

 
 
Sachverhalt mit Begründung: 
 
Die Erbengemeinschaft Schulz möchte eine Hofstelle in Lensian nur komplett mit den 
dazugehörenden landwirtschaftlichen Flächen veräußern. Auf einer ca. 2.300 m² gro-
ßen Teilfläche des Flurstückes 50, Flur 3, Gemarkung Wustrow (Wendland), wurde der 
Freiwilligen Feuerwehr Lensian in der Vergangenheit gestattet, diese Fläche kostenlos 
als Übungsplatz zu nutzen. Die Feuerwehr hat den Übungsplatz auf eigene Kosten her-
gerichtet und unterhält diesen auch auf eigene Kosten. 
Da die Erbengemeinschaft sich der Freiwilligen Feuerwehr Lensian verbunden fühlt, 
möchte sie die Teilfläche, auf der der Übungsplatz errichtet wurde, an die Freiwillige 
Feuerwehr Lensian verschenken. 
 
Da die Freiwillige Feuerwehr Lensian bei der Herstellung des Übungsplatzes einen ho-
hen finanziellen Aufwand getätigt hat, ist sie nicht in der Lage, die Vermessungskosten 
zu übernehmen. Zu beachten ist auch, dass die Freiwillige Feuerwehr Lensian derzeit 
ihr Feuerwehrgerätehaus in Eigenleistung erweitert. 
 
Mit Schreiben vom 9. Juni 2011 bittet die Freiwillige Feuerwehr Lensian um die Über-
nahme der Vermessungskosten in Höhe von ca. 2.050,00 €. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Vermessungskosten betragen ca. 2.050,00 € und werden aus dem Budget begli-
chen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Brandschutzausschuss beschließt, dem Samtgemeindeausschuss zu empfehlen, 
folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Samtgemeindeausschuss beschließt, die Kosten in Höhe von ca. 2.050,00 € für die 
Vermessung des Grundstückes zu übernehmen. 
 
 
 
D.SBM. 
 
 
 
 


